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42. Verordnung: Maximaltarif für das Wiener Platzfuhrwerks-Gewerbe (T•xitaril 1967). 

42. , (2) Der Fahrpreis für Fahrten über das Gebiet 

V d d L d h tm 
'der Stadt Wien hinaus unterliegt der freien Ver-

eror nung es an es aup annes vom . b D F h · f a· U d 4 D b 1967 b eff d d M • 1 em arung. er a rgast lSt au 1esen mstan 

t
• 'fef~.emd erw· ' Peltrt fehn ·~--Gaximab- vor Beginn der Fahrt ausdrücldich aufmerksam 
art ur as 1ener a z u rwer..., ewer e .. L • ad ß · d--'- _,_ 

(Taxitarif l967). zu. rnau.en. Bis zur St tgrenze i:nu J': ""'.•u.,.n 

Auf Grund des § 51 Abs. 1 und 4 der Gewerbe
ordnung und des § 12 Abs. 2 des Gelegenheits
verkehrs-Gesetzes vom 2. April 1952, BGB!. 
Nr. 85, wird für das mit Kraftfahrzeugen betrie
bene Platzfuhrwerks-Gewerbe verordnet: 

§ 1 

Allgemeiner Fahrpreis 

Maximaltarif 

(!) Die höchste zulässige Grundtaxe ein
schließlich der Stred<entaxe beträgt für 
eine wenn auch nur begonnene Anfangs ... 
strecke von 1000 m bei Tag (6 bis 22 Uhr) 
und von 800 m bei Nacht (22 bis 6 Uhr) 10 S. 

{2) Die höchste zulässige Streckentaxe 
für die der Anfangsstrecke folgende Weg
strecke beträgt je, wenn auch nur be
gonnene, 250 m bei Tag (6 bis 22 Uhr) 
und 200 m bei Namt (22 bis 6 Uhr) . . . . 1 S. 

(3) Der Tagmaril gilt für die in der 
Zeit von 6 bis 22 Uhr und der Nachttarif 
für die in der Zeit von 22 bis 6 Uhr be
gonnenen Fahrten. Die Fahrt beginnt mit 
Einsdialten des Fahrpreisanzeigers. 
Während der über 6 oder 22 Uhr hinaus
gehenden Fahrten muß der jeweils andere 
Tarif (Tag- oder Nachttarif) eingesdialtet 
werden. Der Fahrgast ist vor Beginn der 
Fahrt auf diesen Vorgang aufmerksam zu 
machen. 

(4) Die höchste zulässige Zeittaxe für 
Wartezeiten beträgt für je, wenn auch nur 
begonnene, 2 Minuten ... „ . „ . „ . „ • „ • 1 S. 

(5) Ein Zuschlag beträgt höchstens 3 S. 

§ 2 

Besondere Tarifbestimmungen 

(!) Der Tarif gemäß S 1 gilt bei der Berech
nung des Beförderungspreises für Fahrten inner
halb des Gebietes der Stadt Wien, unabhängig 
von der Anzahl der beförderten Personen. 

bei solchen Fahrten der Fahrpreisanzeiger einge
schaltet sein. 

(3) Der Fahrpreis bei dem mit Pferden be
triebenen Platzfuhrwerks-Gewerbe unterliegt der 
freien Vereinbarung. 

(4) Bei Betriebs- und Wagenstörungen darf die 
Zeittaxe nicht angewendet werden; der Zeit~ 
antrieb des Fahrpreisanzeigers ist in diesen Fällen 
abzuschalten. 

(5) Im Falle des Versagens des Fahrpreis
anzeigers nach Antritt der Fahrt darf h&hstens 
das Dreifache der Zcittaxe gefordert werden. 
Dies ist vom Lenker dem Fahrgast sofort nach 
Eintritt der $törung am Fahrpreisanzeiger be
kanntzugeben. Der Fahrgast darf nicht zum Aus
steigen verhalten und ein neuer Fahrgast nicht 
mehr aufgenommen werden. 

§ 3 

Zuschläge 

(!) Für die Beförderung von Gepäck, ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der beförderten Ge
päckstücke und die Art der Unterbringung, darf 
für Gepäck über 20 kg .... ein Zuschlag 
für Gepäck über 40 kg .... ein zweiter Zuschlag 
für Gepäck über 60 kg . . . . ein dritter Zuschlag 
gefordert werden. 

(2) Für die Beförderung je eines Hundes oder 
jedes sonstigen nicht in Behältnissen unter
gebrachten Tieres, ohne Rüd<:sicht auf Gewicht 
und Größe, sowie für Gerät, wie z. B. Klein
möbel, Sportgeräte, Skier, Rodeln, Fahrräder, 
Kinderwagen und ähnliches sowie Grabkränze 
darf je ein Zuschlag pro Stück gefordert werden, 
wobei jedoch die Beförderung eine• Grabkranzes 
zuschlagfrei ist. 

(3) Die Beförderung von Gepäck bis zu 20 kg, 
von Arbeitsgeräten (Werkzeugen, Gartengeräten, 
Musikinstrumenten u. dgl.» von Kleintieren in 
Behältnissen (zum Beispiel Schoßhunden, Katzen, 
Stubenvögeln) sowie eines Grabkranzes und von 
Schirmen, Stöcken, Krücken und ähnlichem hat 
zuschlagfrei zu erfolgen. 
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